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Satzung des Kreises Wesel 
 

 

über die Festsetzung der Tarife für Zeitfahrausweise des 
Ausbildungsverkehrs im Gemeinschaftstarif für die 
Verkehrsgemeinschaft Niederrhein (VGN) und den 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) als Höchsttarif 

 

vom 25.07.2011 
in der Fassung der Änderungssatzung vom 21.12.2021 

 

 
 

Präambel 
 

Der Kreis Wesel und der Kreis Kleve haben mit dem Ziel, eine im Grundsatz einheitli- 
che ÖPNV-Förderung jeweils für ihr Gebiet zu gewähren, eine Allgemeine Vorschrift 
gemäß Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 erarbeitet. Diese Vorschrift wird von den Krei- 
sen jeweils einzeln für ihr Gebiet als Satzung verabschiedet, so dass sie Wirkung für 
das Gebiet des Kreises Wesel und des Kreises Kleve entfaltet. Der Kreistag des Krei- 
ses Wesel hat diese Satzung auf der Grundlage des § 11a ÖPNVG NRW sowie des § 5 
der Kreisordnung für das Land NW in der zurzeit geltenden Fassung am 14.07.2011 
beschlossen. 

 
Die Allgemeine Vorschrift regelt den Ausgleich von Kosten im Ausbildungsverkehr, 
die nicht durch Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden. Vor dem Hintergrund der zum 
01.01.2012 anstehenden Tarifharmonisierung VGN/VRR soll durch Anwendung der 
gemeinsamen Allgemeinen Vorschrift für das Fördergebiet ein einheitlicher, transpa- 
renter und rechtssicherer Förderzugang für antragsberechtigte Verkehrsunternehmen 
gewährleistet werden. 

 
Bis zum 31.12.2011 wird der Gemeinschaftstarif der VGN als Höchsttarif zugrunde ge- 
legt. Auch hinsichtlich der Ermittlung der Fahrgelderlöse wird bis 31.12.2011 noch auf 
das Einnahmeaufteilungsverfahren der VGN abgestellt. Daneben kommen in Rahmen 
des Übergangstarifs bis zum 31.12.2011 der VRR-Tarif und das Einnahmeaufteilungs- 
verfahren des VRR zur Anwendung (Übergangstarif VRR/VGN). 

 
Ab dem 01.01.2012 werden der Gemeinschaftstarif und das Einnahmeaufteilungsver- 
fahren des VRR angewandt (einheitlicher Tarif). Nur für einzelne Tarifstellen, die vom 
VRR nicht angeboten werden, wird der VGN-Tarif zunächst weiter seine Gültigkeit be- 
halten. Für diesen Übergangszeitraum werden daher der VRR-Gemeinschaftstarif so- 
wie einzelne Tarifstellen des VGN-Tarifs nebeneinander Gültigkeit haben und auch 
zwei Einnahmeaufteilungsverfahren parallel zur Anwendung kommen. 

 
Soweit Fahrgeldeinnahmen aus beiden Einnahmeaufteilungsverfahren an ein Ver- 
kehrsunternehmen zugeschieden werden, sind diese für die Erlösermittlung zu addie- 
ren. 
 
Diese allgemeine Vorschrift regelt den Höchsttarif für eine Gruppe von Fahrgästen 
(allgemeine Vorschrift Ausbildungsverkehr). Sie tritt neben die Regelungen einer 
allgemeinen Vorschrift für alle Fahrgäste (allgemeine Vorschrift für alle Fahrgäste). 
Die hier geregelten Bestimmungen betreffen die Festlegung der spezifischen 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im Ausbildungsverkehr, das Verfahren der 
Ausgleichgewährung und die Nachweisführung der ordnungsgemäßen 
Mittelverwendung. Zur Vermeidung einer beihilferechtswidrigen Überzahlung richtet 
sich das Verfahren nach Nachweisführung einheitlich nach der allgemeinen 
Vorschrift für alle Fahrgäste. 
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1. Rechtsgrundlagen und Förderzweck 
 
1.1 Rechtsgrundlagen sind die am 03.12.2009 in Kraft getretene Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße 
(VO/1370/07) sowie das Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nord- 
rhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) in Verbindung mit den hierzu ergangenen Verwal- 
tungsvorschriften in seiner jeweils geltenden Fassung. Darüber hinaus sind sonstige 
gesetzliche Bestimmungen zu beachten. 
 

1.2 Zur nachhaltigen Absicherung des Schüler- und Ausbildungsverkehrs im ÖPNV wird 
durch diese Allgemeine Vorschrift die zweckgerechte und gleichmäßige Verwendung 
der Pauschalmittel für den Ausbildungsverkehr geregelt. Wesentliche Bezugsgröße für 
den Ausgleich sind die im Rahmen der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Aufgabe 
Ausbildungsverkehr anfallenden Kosten. 

 
Auf Grundlage der im ÖPNVG NRW in seiner jeweils geltenden Fassung vorgesehe- 
nen Pauschalierung der Ausgleichsmittel für den Ausbildungsverkehr („ehemalige § 45 
a PBefG- und § 6a AEG-Mittel“) erfolgt nach dieser Allgemeinen Vorschrift ein Kosten- 
ausgleich für die Bus-Verkehrsunternehmen. Zweck dieser Vorschrift ist es, die aus der 
Ermäßigung von Fahrausweisen im Ausbildungsverkehr fehlende Kostendeckung aus- 
zugleichen, welche den Bus-Verkehrsunternehmen aus der Anwendung rabattierter 
Tarife im Ausbildungsverkehr als gemeinwirtschaftliche Leistung entstehen. Durch die 
Förderung wird für die antragsberechtigten Verkehrsunternehmen ein Anreiz geschaf- 
fen, gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Bereich des Ausbildungsverkehrs zu 
erbringen. 

 
1.3 Die Antragsteller haben keinen Anspruch auf Gewährung der Zuwendung, insbesonde- 

re besteht kein Anspruch der Verkehrsunternehmen auf vollständige Kompensation der 
erforderlichen Kosten für den Schüler- und Ausbildungsverkehr. 

 
1.4 Der begünstigte Personenkreis der Auszubildenden wird in dieser Allgemeinen Vor- 

schrift entsprechend den Festlegungen des § 1 der Verordnung über den Ausgleich 
gemeinwirtschaftlicher Leistungen im Straßenpersonenverkehr (PBefAusglV) definiert. 

 
1.5 Die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung besteht in der Verpflichtung rabattierte Fahr- 

ausweise im Ausbildungsverkehr anzubieten und einen funktionierenden, qualitativ ge- 
sicherten Ausbildungsverkehr gemäß Ziffer 1.2 zu gewährleisten und fortzuentwickeln. 

 
1.6 Geografischer Geltungsbereich der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung dieser Allge- 

meinen Vorschrift ist das Gebiet des Kreises Wesel. Der Kreis Kleve wird für sein Ge- 
biet eine gleichlautende Satzung erlassen. Die Gesamtheit dieser Satzungen begrün- 
det ab 2012 einen einheitlichen Höchsttarif mit gleichen Voraussetzungen für das Ge- 
samtgebiet. Für das Jahr 2011 gelten zwei Tarife nebeneinander. 

 
1.7 Die Zuwendungsempfänger erhalten über die Zuwendung einen Zuwendungsbescheid. 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den 
Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des 
Zuwendungsbescheides sowie die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten 
die Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen an den außergemeindlichen Bereich 
und an Gemeinden (VV/VVG) zu § 44 Landeshaushaltsordnung Nordrhein-Westfalen 
(LHO). 
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2. Fördergegenstand 

 
2.1 Mindestens 87,5 vom Hundert der auf einen Aufgabenträger entfallenden Pauschale 

sind nach § 11 a Abs. 2 ÖPNVG NRW als Ausgleich zu den Kosten einzusetzen, die 
bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs im 
Straßenbahn-, O-Busverkehr oder Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen gemäß §§ 42, 43 
Nummer 2 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) entstehen und nicht durch entspre- 
chende Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden. Die Finanzmittel nach Satz 1 sind hierzu 
an alle Bus-Verkehrsunternehmen im jeweiligen Gebiet des Aufgabenträgers weiterzu- 
leiten, die Verkehre nach Satz 1 betreiben. 
 

2.2 Bis zu 12,5 vom Hundert der insgesamt vom Land dem Kreis Wesel zugeteilten Pau- 
schale dürfen gemäß § 11 a Abs. 3 ÖPNVG NRW zur Finanzierung von Maßnahmen, 
die  der Fortentwicklung von Tarif- und Verkehrsangeboten sowie Qualitätsverbesse- 
rungen im Ausbildungsverkehr dienen, oder für die mit der Abwicklung der Pauschale 
verbundenen Aufwendungen verwendet oder hierfür diskriminierungsfrei an öffentliche 
oder private Verkehrsunternehmen, Gemeinden, Zweckverbände oder juristische Per- 
sonen des  privaten Rechts, die Zwecke des ÖPNV verfolgen, weitergeleitet werden. 
Von dem 12,5  %-Anteil werden ab dem Jahr 2011 die mit der Abwicklung der Pau- 
schale für die  Durchführung  des  Höchsttarifs  verbundenen  eigenen  Aufwendungen 
zum Abzug gebracht. Im Jahre 2011 werden die verbleibenden 12,5 %-Mittel in voller 
Höhe zur Erhöhung der 87,5 %-Mittel für den Ausgleich der erforderlichen Kosten des 
Ausbildungsverkehrs im Rahmen des Höchsttarifs verwendet. Ab dem Jahr 2012 kön- 
nen die 12,5 %-Mittel für andere Zwecke im Sinne des § 11a Abs. 3 ÖPNVG verwen- 
det  werden. Die Mittel können dann wahlweise auch zur Finanzierung von Maßnah- 
men, die  der Fortentwicklung von Tarif- und Verkehrsangeboten sowie Qualitätsver- 
besserungen im Ausbildungsverkehr dienen, oder für die mit der Abwicklung der Pau- 
schale verbundenen Aufwendungen verwendet oder hierfür an öffentliche oder private 
Verkehrsunternehmen, Gemeinden, Zweckverbände oder juristische Personen des pri- 
vaten Rechts, die Zwecke des ÖPNV verfolgen, weitergeleitet werden. Die Entschei- 
dung, ob und in welcher Höhe eine solche abweichende Verwendung der 12,5 %-Mittel 
erfolgt, trifft  der Kreis vor Beginn des Förderjahres und teilt sie auf der Internetseite 
www.kreis-wesel.de interessierten Antragstellern mit. Wird eine Verwendung der 12,5 
%-Fördermittel für andere Zwecke als die Förderung des Höchsttarifs vorgenommen, 
erfolgt die Verteilung der Fördergelder jeweils im Rahmen eines Dienstleistungsauf- 
trags nach der VO (EG) 1370/2007. 

 
2.3 Der vom Kreis Wesel insgesamt an die Verkehrsunternehmen zugewendete Betrag ist 

der Höhe nach auf die Höhe der Zuwendungen des Landes begrenzt. 
 
2.4 Es besteht kein Anspruch der Verkehrsunternehmen auf vollständige Kompensation 

der Kosten, die bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbil- 
dungsverkehrs entstehen und nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt 
werden. 

 
2.5 Die Rahmenvorgaben für das ÖPNV-Angebot ergeben sich aus dem jeweils gültigen 

Nahverkehrsplan. Die Einhaltung der qualitativen und quantitativen Vorgaben des 
Nahverkehrsplans ist Mindestvoraussetzung für die Förderung nach dieser Allgemei- 
nen Vorschrift. Ein Ausgleich für bestimmte Standards erfolgt nach dieser Allgemeinen 
Vorschrift nicht. 

 
2.6 Die Finanzierungsbeträge werden nach Ziff. 1.1 VV zu § 23 LHO als zweckgebundener 

Zuschuss gewährt. 
 

 

http://www.kreis-wesel.de/
http://www.kreis-wesel.de/
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3. Geltende Höchtstarife und Ausgleich 
 
3.1 Bis 31.12.2011 werden die Tarife für Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs im 

Gemeinschaftstarif für die VGN im Rahmen einer allgemeinen Vorschrift als Höchsttarif 
im Sinne von Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 festgesetzt. Die damit verbundene 
gemeinwirtschaftliche Verpflichtung umfasst 

 

a) die Beförderung von Fahrgästen im Verkehr mit Straßenbahnen und O-Bussen, im 
Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen nach § 42 und § 43 Nr. 2 PBefG mit Quelle und 
Ziel im Verbundgebiet zu den jeweils von den Genehmigungsbehörden zuge- 
stimmten Beförderungsentgelten, Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmun- 
gen des VGN-Gemeinschaftstarifs für Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs; 

b)  die Teilnahme am Einnahmeaufteilungsverfahren der VGN nach Maßgabe der 
ent- sprechenden Verträge. 

 
Das komplette VGN-Tarifwerk ist im Internetauftritt der VGN abrufbar (www.vgn- 
online.de). 

 
Daneben gilt im Rahmen des Übergangstarifes VGN/VRR für das Jahr 2011 auch der 
VRR-Tarif als Höchsttarif. 

Das komplette VRR-Tarifwerk ist im Internetauftritt des VRR abrufbar (www.vrr.de). 

Soweit  Fahrgeldeinnahmen  aus  beiden  Einnahmeaufteilungsverfahren  an  ein  Ver- 
kehrsunternehmen zugeschieden werden, sind diese für die Erlösermittlung zu addie- 
ren. 

 
3.2 Ab 01.01.2012 werden die Tarife für Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs im 

Gemeinschaftstarif für den VRR im Rahmen der Allgemeinen Vorschrift als Höchsttarif 
im Sinne von Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 festgesetzt. Für einzelne Tarifstellen 
bleibt der VGN-Tarif weiterhin bestehen. Für einen Übergangszeitraum werden daher 
der VRR-Gemeinschaftstarif sowie einzelne Tarifstellen des VGN-Tarifs nebeneinander 
Gültigkeit haben und auch zwei Einnahmeaufteilungsverfahren parallel zur Anwendung 
kommen. Soweit Fahrgeldeinnahmen aus beiden Einnahmeaufteilungsverfahren an ein 
Verkehrsunternehmen zugeschieden werden, sind diese für die Erlösermittlung zu ad- 
dieren. 

 
Die damit verbundene gemeinwirtschaftliche Verpflichtung umfasst 

 
a) die Beförderung von Fahrgästen im Verkehr mit Straßenbahnen und O-Bussen, im 

Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen nach § 42 und § 43 Nr. 2 PBefG mit Quelle und 
Ziel im Verbundgebiet zu den jeweils von den Genehmigungsbehörden zuge- 
stimmten Beförderungsentgelten, Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmun- 
gen des VRR Gemeinschaftstarifs für Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs 
sowie des VGN-Tarifs für einzelne Tarifstellen; 

b) den Abschluss eines Kooperationsvertrages oder ausnahmsweise im Falle gering- 
fügiger Verkehrsleistungen im Übergangsbereich (ein- und ausbrechender Ver- 
kehr) einen Assoziierungsvertrag mit der VRR AöR, soweit es den VRR-Tarif be- 
trifft; 

c) die Teilnahme am Einnahmeaufteilungsverfahren im VRR nach Maßgabe der ent- 
sprechenden Verträge und soweit es die weiterhin geltenden VGN-Tarifstellen be- 
trifft, das Einnahmeaufteilungsverfahren der VGN. 

 
Das komplette VRR-Tarifwerk wird zu diesem Zeitpunkt im Internetauftritt des VRR ab- 
rufbar (www.vrr.de) sein. Das VGN-Tarifwerk wird im Internetauftritt der VGN unter 
(www.vgn-online.de) abrufbar sein. 
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Sollte zu einem späteren Zeitpunkt eine Angleichung dahin erfolgen, dass ausschließ- 
lich das Einnahmeaufteilungsverfahren des VRR zur Anwendung kommt, ist nur noch 
diese Einnahmeaufteilung maßgeblich im Sinne der Allgemeinen Vorschrift. 

 
3.3 Unternehmen, die den VRR-Tarif und/oder den VGN-Tarif anwenden, haben Anspruch 

auf Teilnahme am jeweiligen Einnahmeaufteilungsverfahren. Ab 01.01.2012 haben die 
Unternehmen zusätzlich einen Anspruch auf den Abschluss eines Kooperationsvertra- 
ges oder ausnahmsweise im Falle geringfügiger Verkehrsleistungen im Übergangsbe- 
reich (ein- und ausbrechender Verkehr) auf den Abschluss eines Assoziierungsvertra- 
ges mit der VRR AöR. 

 

3.4 Die Unternehmen, die den maßgeblichen Gemeinschaftstarif anwenden, haben An- 
spruch auf die Gewährung von Ausgleichsleistungen für gemeinwirtschaftliche Ver- 
pflichtungen i.S.v. Art. 2 lit. g) VO (EG) Nr. 1370/2007 nach näherer Maßgabe der An- 
lage 2 zu dieser Richtlinie soweit die Anwendung der Tarife für Zeitfahrausweise des 
Ausbildungsverkehrs im maßgeblichen Gemeinschaftstarif dies erforderlich macht. 

 
3.5 Soweit mit benachbarten Verkehrs-und Tarifverbünden oder Tarifgemeinschaften tarif- 

liche Regelungen für den grenzüberschreitenden Verkehr bestehen, sind diese eben- 
falls Bestandteil des VGN- oder VRR- Gemeinschaftstarifs. 

 

 
 
4. Zuwendungsvoraussetzungen 

 
4.1 Die Förderung kann nur unter folgenden Voraussetzungen vorgenommen werden: 

 
- das Unternehmen wendet die Gemeinschafts- oder Übergangstarife Tarife (gemäß 

§ 5 Abs. 3 ÖPNVG) an oder erkennt diese zumindest als verpflichtend an, 
- die Tarife für Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs müssen die Tarife für die 

entsprechenden allgemeinen Zeitfahrausweise spätestens ab dem 01.08.2012 um 
mehr als 20 vom Hundert unterschreiten. 

- Als entsprechender allgemeiner Zeitfahrausweis (Referenztarif) ist das jeweils gül- 
tige Monats-Ticket der VGN bzw. des VRR und ab 01.01.2012 des VRR gegebe- 
nenfalls unter Einberechnung der verbliebenen Tarifstellen der VGN in der jeweils 
im aktuellen Tarifwerk veröffentlichten Form maßgebend. 

 
4.2 Nachfolgend angeführte Unterlagen sind für eine Förderung nach Ziffer 2 dieser All- 

gemeinen Vorschrift beim Kreis Wesel einzureichen: 
 

 Antragsformular, 

 gültige Konzession bzw. Nachweis der Betriebsführerschaft, 

 Angabe der Linienbeförderungsfälle im Ausbildungsverkehr, 

 Übersicht über die Erlöse aus dem Ausbildungsverkehr im Gebiet des Aufgaben- 
trägers für das dem Förderjahr vorausgehende Jahr gemäß Anlage 1, 

 Eigenerklärung, dass bis zum 31.12. des Folgejahres eine Bescheinigung eines 
Wirtschaftsprüfers vorgelegt wird, die die Übereinstimmung mit den beihilferechtli- 
chen Voraussetzungen der VO (EG) 1370/2007 bescheinigt und eine Überkompen- 
sation gegebenenfalls ausweist. 

 
4.3 Soweit das Verkehrsunternehmen Zuwendungen aus einem anderen Rechtsgrund 

erhält  (öffentlicher Dienstleistungsauftrag) muss die Finanzierung aus der ÖPNV- 
Pauschale  ebenso wie die weiteren Zuwendungen in die Berechnung der Überkom- 
pensationskontrolle nach der VO (EG) Nr. 1370/2007 integriert werden. Die Durchfüh- 
rung der Überkompensationskontrolle ist Teil der Prüfung und Bescheinigung, dass die 
Voraussetzungen der VO (EG) Nr. 1370/2007 einschließlich des Anhangs eingehalten 
sind. 
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4.4 Die dem Kreis Wesel vom Land zugeteilten Mittel werden den antragsberechtigten Ver- 

kehrsunternehmen für die Zwecke, unter den Voraussetzungen und nach dem Verfah- 
ren dieser Allgemeinen Vorschrift, die auf Grundlage der Vorgaben des ÖPNVG erstellt 
wurde, weitergeleitet. 

 
4.5 Die Förderung nach dieser Allgemeinen Vorschrift darf den Zielen des jeweils gelten- 

den Nahverkehrsplanes des Kreises Wesel in der jeweils gültigen Fassung nicht wider- 
sprechen. 

 
 

5. Art, Umfang und Bemessung der Vorauszahlung (ex ante) 
 
5.1 Die Berechnung der zu gewährenden Ausgleichsleistung richtet sich nach Ziffer 2 der 

Anlage 2 dieser Allgemeinen Vorschrift anzuwendenden Berechnungsmethodik. 
 
5.2 Maßstab für den höchstens zulässigen Finanzierungsbetrag der Pauschale sind gem. 

§ 11 a Abs. 2 ÖPNVG NRW die Erlöse im Ausbildungsverkehr des jeweiligen Vorjah- 
res der Unternehmen im Gebiet der jeweiligen Aufgabenträger. Maßgeblich für die Zu- 
ordnung der Erlöse sind bis 31.12.2011 die Regelungen des Einnahmeaufteilungsver- 
trages der VGN und für den Übergangstarif VRR/VGN der Einnahmeaufteilungsvertrag 
und die Einnahmeaufteilungsrichtlinie des VRR. Ab 01.01.2012 gilt auch für den ein- 
heitlichen Tarif, dass die Regelungen des VRR-Einnahmeaufteilungsvertrages und der 
VRR-Einnahmeaufteilungsrichtlinie sowie die damit zu addierenden Einnahmen nach 
dem VGN-Einnahmeaufteilungsvertrag für die nach wie vor gültigen Tarifstellen des 
VGN-Tarifs maßgeblich sind. Soweit die unterschiedlichen Berechnungsmethodiken zu 
unverhältnismäßigen Zuwendungsanteilen an die Verkehrsunternehmen führen, kann 
ein Härtefallausgleich durchgeführt werden (Anlage 2). 

 
5.3 Die Zuordnung der Erlöse der Unternehmen, die im Gebiet mehrerer Aufgabenträger 

tätig sind, zum jeweiligen Aufgabenträger erfolgt nach dem auf ihn entfallenden Anteil 
an den vom Unternehmen im jeweiligen Jahr insgesamt landesweit erbrachten Wagen- 
Kilometern im Straßenbahn- und O-Busverkehr sowie im Linienverkehr mit Kraftfahr- 
zeugen gemäß §§ 42, 43 Nr. 2 PBefG. 

 
5.4 Bei Gemeinschaftslinien erfolgt die Meldung der Betriebsleistungen durch das betriebs- 

führende Verkehrsunternehmen. 
 
 
6. Abschließende Mittelzuscheidung (ex post) 

 
6.1 Die zugeteilten Mittel werden nachträglich auf Basis der Vorgaben der VO (EG) 

1370/2007 spitzabgerechnet. Der in der Abschlussrechnung nach Ziffer 2 der Anlage 2 
errechnete Ausgleichsbetrag darf den sich gemäß Ziffer 3 der Anlage 2 auf Grundlage 
der tatsächlichen Erlössituation sich ergebenden tatsächlichen höchstzulässigen Fi- 
nanzierungsbetrag nicht überschreiten. 

 
6.2 Im Rahmen der Überkompensationskontrolle, die unter Ziffer 8 geregelt ist, erfolgt auch 

die Bescheinigung der tatsächlich erzielten Erlöse durch den Wirtschaftsprüfer bis 
31.12. des Folgejahres. 

 
6.3 Als Durchführungsvorschriften für die Aufteilung der Einnahmen aus dem Fahrschein- 

verkauf gemäß Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 werden die Regelungen des Ein- 
nahmeaufteilungsvertrages der VGN, des VRR-Einnahmeaufteilungsvertrages und der 
VRR-Einnahmeaufteilungsrichtlinie in der jeweils geltenden Fassung festgelegt. 
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6.4 Die zuvor zugeteilten Mittel werden nach Abschluss des Wirtschaftsjahres anteilig auf 
der Grundlage der tatsächlichen Erträge nach Ziffer 5.1 im Ausbildungsverkehr des je- 
weiligen Jahres auf die Verkehrsunternehmen zugeschieden. Maßgeblich ist die Ein- 
nahmeaufteilung der VGN und des VRR, soweit es nicht zu einer Überkompensation 
kommt. Die abschließende Mittelzuscheidung ist im Fall einer Zuwendung auf den Be- 
trag begrenzt, ab dem eine Überkompensation im Sinne der Ziffer 6.2 vorliegen würde. 
 
 

7. Trennungsrechnung 
 

Die Anforderungen zur Vermeidung einer Überkompensation (ex-post-
Überkompensationskontrolle) richten sich nach den Ziffern 4, 5 der allgemeinen 
Vorschrift in Form der Satzung des Kreises Wesel zur Festsetzung und zum Ausgleich 
von Höchsttarifen für alle Fahrgäste im straßengebundenen Öffentlichen 
Personennahverkehr vom 21.12.2021 sowie nach deren Anlage 4. 

 
 
8. Nachträgliche Kontrolle der Überkompensation 

 
Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, die Regeln des Anhangs zur VO (EG) 
1370/2007 einzuhalten und darüber eine entsprechende Bescheinigung eines Wirt- 
schaftsprüfers vorzulegen. Bestandteil der Bescheinigung ist auch die Angabe des Be- 
trages durch den Wirtschaftsprüfer, ab dem eine Überkompensation vorliegen würde. 
Die Einzelheiten, insbesondere das Verhältnis von Kosten und Erlösen für die Berech- 
nung des Nettoeffekts, sind in Anlage 4 dieser Allgemeinen Vorschrift geregelt. 

 
 
9. Anmeldung, Antragsverfahren und Antragsprüfung 

 
9.1 Private und öffentliche Verkehrsunternehmen werden bei der Förderung gleich behan- 

delt. 
 
9.2 Eine Zuwendung wird nur auf Antrag auf Grundlage dieser Allgemeinen Vorschrift ge- 

währt. Die Förderanträge sind rechtsverbindlich zu unterschreiben. Darüber hinausge- 
hende Nachweispflichten des Antragstellers sind entsprechend dieser Allgemeinen 
Vorschrift, den Angaben im Antrag und im Verwendungsnachweis einzuhalten. Alle An- 
träge sind beim Kreis Wesel einzureichen. Der Kreis bestätigt schriftlich den Eingang 
von Anträgen. 

 
9.3 Der Antrag ist jeweils bis zum 31.10. des dem Förderjahr vorausgehenden Jahres beim 

Kreis Wesel einzureichen. Änderungen, die für das Antragsjahr maßgeblich sind, sind 
dem Aufgabenträger umgehend mitzuteilen. 

 
9.4 Antragsberechtigt sind öffentliche und private Verkehrsunternehmen, die als Konzessi- 

onsinhaber nach § 42 PBefG im Gebiet der Aufgabenträger ÖPNV gem. § 1 ÖPNVG 
NRW  Personenverkehrsdienste im Förderjahr betreiben. Wird eine Konzession von 
mehreren Verkehrsunternehmen betrieben, ist nur das Verkehrsunternehmen antrags- 
berechtigt, das die Betriebsführerschaft inne hat. Das betriebsführende Unternehmen 
ist (durch den Zuwendungsbescheid) verpflichtet, den anderen Verkehrsunternehmen 
ihre Förderung anteilig gemäß ihrem Erlösanteil zuzuleiten. Dafür ist bei Antragsstel- 
lung anzugeben, welcher Erlösanteil auf welches beteiligte Verkehrsunternehmen ent- 
fällt. 

 
9.5 Über die vorgelegten Anträge wird nur entschieden, wenn die eingereichten Antragsun- 

terlagen vollständig vorliegen und die Zuwendungsvoraussetzungen nach Ziffer 4 er- 
füllt sind. 
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9.6 Gemäß Ziffer 1.2 der VV zu § 44 LHO dürfen Zuwendungen nur solchen Empfängern 
bewilligt werden, bei denen eine ordnungsgemäße Geschäftsführung gesichert er- 
scheint und die in der Lage sind, die Verwendung der Mittel bestimmungsgemäß nach- 
zuweisen. Auf der Grundlage aller vom Unternehmen vorgelegten Unterlagen ist fest- 
zustellen, ob die Gesamtfinanzierung durch das Unternehmen nach Maßgabe der Zif- 
fer 1.2 VV zu § 44 LHO als gesichert angesehen werden kann. 

 
9.7 Vor dem Hintergrund, dass die Allgemeine Vorschrift erstmalig erlassen wird, können 

sich die Termine für die förmliche Antragstellung und die Auszahlung der ersten Vor- 
auszahlungsrate im Jahr 2011 verzögern. Daher kann der Kreis insbesondere für das 
Antragsjahr 2011 eine Fristverlängerung zulassen. 

 

 
 
10. Auszahlung, spezielle Kontrollrechte und Rückzahlungsverpflichtungen 

 
10.1 70 vom Hundert der Pauschale werden zum 15.05., die restlichen 30 vom Hundert zum 

15.10. des jeweiligen Förderjahres aufgrund Prognose ausgezahlt. 
 
10.2 Der Antrag zur Schlussabrechnung und Schlusszahlung ist bis zum 31.12. des Folge- 

jahres zu stellen. Die Bewilligung und Schlussabrechnung mit Schlusszahlung soll von 
den Aufgabenträgern bis 15.05. des zweiten Folgejahres vorgenommen werden. 
 

10.3 Nicht verausgabte sowie zurück erhaltene Mittel dürfen vom Aufgabenträger nur bis zu 
sechs Monaten nach dem Zeitpunkt des Rückerhalts für die Zwecke nach Ziffer 2 die- 
ser Allgemeinen Vorschrift weitergeleitet werden. Bis zu diesem Zeitpunkt nicht ver- 
ausgabte Mittel müssen dem Land erstattet werden. 

 
10.4 Als Nachweis der Verwendung der Pauschale hat der Empfänger bis zum 01.08. des 

Folgejahres dem Aufgabenträger eine Bestätigung über den ordnungsgemäßen Mit- 
teleinsatz sowie eine Übersicht hierüber vorzulegen. 

 
10.5 Eine Verzinsung von auf Grund der Einnahmeprognosen an die Verkehrsunternehmen 

über- und unterzahlten Beträge findet bis zum Zeitpunkt der Schlussabrechnung nicht 
statt. Danach richtet sich die Zinshöhe nach den VV zu § 44 LHO. Der zu erstattende 
Betrag und die Verzinsung sind in dem Bescheid festzusetzen. Der Kreis setzt dem Fi- 
nanzierungsempfänger für die Zahlung des Erstattungsbetrages und der Zinsen eine 
Frist. Diese darf einen Zeitraum von vier Monaten nicht übersteigen. 

 
10.6 Für die Vorlage der Verwendungsnachweise gelten die Bestimmungen des Zuwen- 

dungsbescheides und die Vorschriften der VV/VVG zu § 44 LHO, soweit diese Allge- 
meine Vorschrift nichts anderes bestimmt. Der Verwendungsnachweis ist der Bewilli- 
gungsbehörde bis spätestens zum 01.08. des auf das Förderjahr folgenden Jahres 
vorzulegen. Der Antragsteller hat nachträglich eine Bescheinigung, nicht älter als vom 
31.12. des Folgejahres nach dem Förderjahr, beizubringen, die den Nachweis dafür 
erbringt, dass die Fördermittel bei Berücksichtigung als Einnahmen bei der Nettoef- 
fektberechnung nicht zu einer Überkompensation i. S. d. Art. 4, 6 sowie des Anhangs 
der VO (EG) 1370/2007 geführt haben und die Voraussetzungen des Anhangs der VO 
(EG) 1370/2007 eingehalten worden sind. Die Einzelheiten sind in Anlage 4 geregelt. 
Im Falle einer Überkompensation werden Fördermittel zurückgefordert. 

 
10.7 Die vom Wirtschaftsprüfer erstellte Trennungsrechnung ist auf Anforderung des Aufga- 

benträgers bereitzustellen. Bestehen seitens des Aufgabenträgers darüber hinaus be- 
rechtigte Zweifel, dass eine Überkompensation des Verkehrsunternehmens nicht aus- 
geschlossen ist, ist der Aufgabenträger berechtigt, die Trennungsrechnung, Bücher, 
Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zu- 
wendung durch Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. 
Die Einzelheiten sind in der allgemeine Vorschrift in Form der Satzung des Kreises Wesel 
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zur Festsetzung und zum Ausgleich von Höchsttarifen für alle Fahrgäste im 
straßengebundenen Öffentlichen Personennahverkehr vom 21.12.2021 geregelt. 

 
10.8 Bis zum 01.08. des Folgejahres berichtet der Zuwendungsempfänger gegenüber dem 

zuständigen Aufgabenträger über die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflich- 
tung im Vorjahr. Der Bericht muss die Angaben nach Art. 7 Abs. 1 VO 1370 enthalten. 

 
10.9 Die Termine für die förmliche Antragstellung und die Auszahlung der ersten Voraus- 

zahlungsrate im Jahr 2011 gemäß Ziffer 8 kann sich wegen des rückwirkenden Erlas- 
ses der Allgemeinen Vorschrift verzögern. Nach dem Ablauf der Antragsfrist eintreten- 
de Veränderungen in der Zuscheidung der Verkehrsverbünde haben keine Auswirkun- 
gen auf die Mittelgewährung. 

 

 
 
11. Schlussbestimmungen 

 
11.1 Die im Rahmen des Zuwendungsverfahrens gemachten Angaben sind im Sinne von 

§ 264 Strafgesetzbuch subventionserheblich. Subventionserhebliche Tatsachen, die 
sich im Laufe der Abwicklung des Vorhabens ändern, sind den Bewilligungsbehörden 
unverzüglich mitzuteilen. 

 
11.2 Sollte das ÖPNVG NRW abweichende Regelungen zu dieser Allgemeinen Vorschrift 

treffen, die nicht dispositiv sind, gehen diese den Regelungen dieser Vorschrift vor. 

 

11.3 Die Verwendung der Pauschale nach § 11 a ÖPNVG NRW unterliegt der Prüfung 
durch den Landesrechnungshof. Leiten die Empfänger die Pauschalen an Dritte weiter, 
so kann der Landesrechnungshof auch bei diesen die Verwendung der Mittel prüfen. 

 
11.4 Die Ausgleichsleistungen dienen dem Ausgleich der nicht gedeckten Kosten der Be- 

förderung im Schüler- und Auszubildendenverkehr und unterliegen daher nach der gel- 
tenden Besteuerungspraxis nicht der Umsatzsteuer. Für den Fall einer zukünftigen Be- 
steuerung dieser Ausgleichsleistungen erhöhen sich die Ausgleichsleistungen nicht au- 
tomatisch. 

 
11.5 Diese Allgemeine Vorschrift wird nach Ihrer Verabschiedung durch den Kreis Wesel 

nach Maßgabe der geltenden Hauptsatzung bekannt gemacht. 
 
11.6 Die Erfüllung der Veröffentlichungspflicht gemäß Art. 7 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1370/2007 

erfolgt bezogen auf diese Allgemeine Vorschrift durch den Kreis Wesel. 
 
11.7 Die Änderung der Satzung tritt mit Wirkung zum 01.01.2022 in Kraft. 

 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Satzung vom 21.12.2021 zur Änderung der "Satzung des Kreises Wesel über 
die Tarife für Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs im Gemeinschaftstarif für die 
Verkehrsgemeinschaft Niederrhein (VGN) und den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) als 
Höchsttarif" vom 25.07.2011 in der Fassung der Änderungssatzung vom 16.12.2016 wird hiermit 
gemäß § 5 Abs. 4 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen öffentlich bekannt 
gemacht. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht  
 worden, 
 

c) der Landrat hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt  
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
 
Wesel, 21.12.2021 
 
 
gez. Brohl 
Landrat 
 
 
 
 
Hinweis: 
Die vorgenannten Unterlagen stehen auch im Internetangebot des Kreises Wesel 
(www.kreis-wesel.de) zur Ansicht und zum Download zur Verfügung. 
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Anlage 1 
Unternehmen Ort/Datum 

Straße/Haus-Nr. Postleitzahl/Ort 

Postfach (Postleitzahl/Postfach) 

 

 
 

Kreis Wesel 
Der Landrat 
Fachdienst 20 / ÖPNV 
Reeser Landstr. 31 
46483 Wesel 

 
 
 
 

 

Finanzierungsantrag 
für den Kostenausgleich im Ausbildungsverkehr 

 

 
 

Auskunft erteilt Telefon-Nr. Telefax-Nr. 

Name und Sitz des Kreditinstituts BIC IBAN 

 
 

 
Die Erlöse aus Fahrgeldeinnahmen im Jahr   betrugen  . Die gefahrenen 
Wagen-Kilometer im Jahr            betrugen                           . Die Einzelnachweise gemäß 
Anhang A und B sowie die Bescheinigung der VGN sowie des VRR sind beigefügt. 

 

 
 

Erklärungen 

 
Die Antragstellerin/der Antragsteller erklärt, dass 

 
 ihr/ihm die Allgemeine Vorschrift bekannt ist und von ihr/ ihm beachtet wird, 

 die im Antrag einschließlich aller Antragsunterlagen gemachten Angaben vollständig 
und richtig sind, 

 sie/er bei der Berechnung berücksichtigt hat, dass sie/er zum Vorsteuerabzug be- 
rechtigt ist (Preise ohne Umsatzsteuer), 

 sie/er bis 31.12. des auf das Förderjahr folgenden Jahres eine Bescheinigung eines 
Wirtschaftsprüfers vorlegt (vgl. Anlage 4), dass die Voraussetzungen des Anhangs 
der VO (EG) 1370/2007 eingehalten worden sind sowie zur Frage, ab welchem Be- 
trag eine Überkompensation vorliegt. 

 
 
 
 
 
 

  _  _ _   
Ort, Datum  rechtsverbindliche Unterschriften 
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Nachweis Anhang A 
 

über den Erlös im Ausbildungsverkehr auf Linienverkehr nach § 42 PBefG 

 
Ausgangspunkt Endpunkt Genehmigung 

erteilt am 
Genehmigung 
endet am 

Streckenlänge 

     

 
 

a) Erlös im Ausbildungsverkehr (Linienverkehr § 42 PBefG) insgesamt: 
 

 
b) Angabe der Linienbeförderungsfälle im Ausbildungsverkehr: 
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Nachweis Anhang B 
 

über den Erlös im Ausbildungsverkehr auf Linienverkehr nach § 43 Nr. 2 PBefG 
 

 
 

Ausgangspunkt Endpunkt Genehmigung 
erteilt am 

Genehmigung 
endet am 

Streckenlänge 

     

 
 

a) Erlös im Ausbildungsverkehr (Linienverkehr § 43 Nr. 2 PBefG) insgesamt: 
 

 
b) Angabe der Linienbeförderungsfälle im Ausbildungsverkehr: 
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Anlage 2 
 
1. Zu gewährende Ausgleichsleistung 

 
Der nach der Allgemeinen Vorschrift zu gewährenden Ausgleichsleistung liegt der nach fol- 
gender Ziffer 2 dieser Anlage zu berechnende Ausgleichsbetrag zugrunde. Die Ausgleichs- 
leistung ist jedoch begrenzt auf den nach folgender Ziffer 3 dieser Anlage zu berechnenden 
Finanzierungsbetrag nach § 11 a ÖPNVG NRW. Der Ausgleichsbetrag stellt nur die Soll- 
Ausgleichsleistung gem. Artikel 4 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1370/2007 dar. Der Finanzierungsbe- 
trag ist dagegen begrenzt auf die Ausgleichsleistung, die sich nach Ziffer 3 dieser Anlage 
ergibt. 

 
2. Berechnung des Ausgleichsbetrags 

 
2.1      Ausgleichsvoraussetzungen 

 
Im Verkehr mit Straßenbahnen und Obussen sowie im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen 
nach den §§ 42 und 43 Nr. 2 PBefG ist dem Unternehmen für die Beförderung von Personen 
mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs auf Antrag ein Ausgleich nach Maßgabe von 
Ziffer 2.2 zu gewähren, wenn und soweit 

 
1. Der Ertrag aus den für diese Beförderungen genehmigten Beförderungsentgelten 

zur Deckung der nach Ziffer 2.3 dieser Anlage zu errechnenden Kosten nicht aus- 
reicht, und 

2. Die Unternehmen die Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen des 
VGN-Gemeinschaftstarifs und des VRR-Gemeinschaftstarifs für Zeitfahrausweise 
des Ausbildungsverkehrs in der jeweiligen Fassung anwenden oder zumindest 
anerkennen. 

3. Die von den Verkehrsunternehmen angewendeten Tarife für Zeitfahrausweise des 
Ausbildungsverkehrs müssen darüber hinaus die Tarife für die entsprechenden all- 
gemeinen Zeitfahrausweise in ihrer Höhe spätestens ab dem 1. August 2012 um 
mehr als 20 vom Hundert unterschreiten. 

 
2.2 Auszubildende 

 
Auszubildende im Sinne dieser Allgemeinen Vorschrift sind 

 
1. schulpflichtige Personen bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres; 
2. nach Vollendung des 15. Lebensjahres 

a) Schüler/innen und Studenten/Studentinnen öffentlicher, staatlich genehmigter 
oder staatlich anerkannter privater 
- allgemeinbildender Schulen, 
- berufsbildender Schulen, 
- Einrichtungen des zweiten Bildungsweges, 

- Hochschulen, Akademien mit Ausnahme der Verwaltungsakademien, 
Volkshochschulen, Landvolkhochschulen; 

b) Personen, die private Schulen oder sonstige Bildungseinrichtungen, die nicht unter 
Buchstabe a) fallen, besuchen, sofern sie auf Grund des Besuchs dieser Schulen 
oder Bildungseinrichtungen von der Berufsschulpflicht befreit sind oder sofern der 
Besuch dieser Schulen und sonstigen privaten Bildungseinrichtungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz förderungsfähig ist; 

c) Personen, die an einer Volkshochschule oder einer anderen Einrichtung der Wei- 
terbildung Kurse zum nachträglichen Erwerb des Hauptschul- oder Realschulab- 
schlusses besuchen; 



15  

d) Personen, die in einem Berufsausbildungsverhältnis im Sinne des Berufsbildungs- 
gesetzes oder in einem anderen Vertragsverhältnis im Sinne des § 26 des Berufs- 
bildungsgesetzes stehen, sowie Personen, die in einer Einrichtung außerhalb der 
betrieblichen Berufsausbildung im Sinne des § 43 Abs. 2 des Berufsbildungsge- 
setzes, § 36 Abs. 2 der Handwerksordnung, ausgebildet werden; 

e) Personen, die einen  staatlich  anerkannten  Berufsvorbereitungslehrgang  besu- 
chen; 

f) Praktikanten/Praktikantinnen und Volontäre/Volontärinnen, sofern die Ableistung 
eines Praktikums oder Volontariats vor, während oder im Anschluss an eine staat- 
lich geregelte Ausbildung oder ein Studium an einer Hochschule nach den für 
Ausbildung und Studium geltenden Bestimmungen vorgesehen ist; 

g) Beamtenanwärter/innen des einfachen und mittleren Dienstes sowie Praktikan- 
ten/Praktikantinnen und Personen, die durch Besuch eines Verwaltungslehrgangs 
die Qualifikation für die Zulassung als Beamtenanwärter des einfachen oder mittle- 
ren Dienstes erst erwerben müssen, sofern sie keinen Fahrtkostenersatz von der 
Verwaltung erhalten; 

h) Teilnehmer an einem freiwilligen sozialen Jahr oder an einem freiwilligen ökologi- 
schen Jahr oder vergleichbaren sozialen Diensten. 

 
Die Berechtigung zum Erwerb von Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs gemäß den 
Tarifbedingungen der VGN und ab 01.01.2012 des VRR sowie einzelner Tarifstellen des 
VGN-Tarifs hat sich das Verkehrsunternehmen von der/dem Auszubildenden nachweisen zu 
lassen. In den Fällen der Ziffer 2.2.1. Absatz Nr. 2 Buchstaben a bis g geschieht dies durch 
Vorlage einer Bescheinigung der Ausbildungsstätte oder der/des Ausbildenden, in den Fällen 
der Ziffer 2.2 1. Absatz Nr. 2 Buchstabe h durch Vorlage einer Bescheinigung des Trägers 
der jeweiligen sozialen Dienste. In der Bescheinigung ist zu bestätigen, dass die Vorausset- 
zung der Ziffer 2.2 1. Absatz Nr. 2 gegeben ist. Die Bescheinigung gilt längstens ein Jahr. 

 
2.3 Ausgleichshöhe 

 
Als Ausgleich wird maximal der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ertrag, der in den in 
Ziffer 2.1 genannten Verkehrsformen für die Beförderung von Personen mit 
Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs erzielt worden ist, und dem Produkt aus den in 
diesem Verkehr geleisteten Personen-Kilometern und den durchschnittlichen verkehrs- 
spezifischen Kosten gewährt. 

 
2.3.1 Personen-km 

 
Personen-Kilometer werden durch Multiplikation der Linienbeförderungsfälle mit der mittleren 
Reiseweite ermittelt. Die zur Ermittlung der Personen-km maßgeblichen Linienbeförderungs- 
fälle des unter Ziffer 2.2 definierten Personenkreises ergeben sich aus der Einnahmeauftei- 
lung der VGN und des VRR. 

 
Für den Zeitpunkt des Übergangs und um die Aufrechterhaltung des Schülerverkehrs in der 
Phase des weitgehenden Wechsels auf den VRR-Tarif zu gewährleisten, kann für die Be- 
rechnung im Hinblick auf den VGN-Tarif auch die Zahl der Beförderungsfälle in den Berech- 
nungsmodus integriert werden, z.B. indem durch Einführung eines allgemein gültigen Fak- 
tors eine Umlegung auf Linienbeförderungsfälle erfolgt. Die Verkehrsunternehmen werden 
untereinander eine Vereinbarung abschließen, wie sich die Linienbeförderungsfälle zueinan- 
der verhalten. 

 
Die Ausgleichsleistungen werden aus Gründen der Gleichbehandlung sowie zur Verwal- 
tungsvereinfachung mit der Maßgabe gewährt, dass die für das Jahr 2006 festgesetzte mitt- 
lere Reiseweite gemäß § 3 PBefAusglV für die Ermittlung des Ausgleichsbetrags bis ein- 
schließlich des Jahres 2015 zugrunde gelegt wird. 
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Wurde für ein Verkehrsunternehmen im Jahr 2006 keine mittlere Reiseweite gemäß § 3 PBe- 
fAusglV festgesetzt, so werden bei der Ermittlung des Ausgleichsbetrags folgende Durch- 
schnittswerte zugrunde gelegt: 

 
- 5 Kilometer, wenn überwiegend Orts- und Nachbarortslinienverkehr, 
- 8 Kilometer, wenn überwiegend sonstiger Linienverkehr (Überlandlinienverkehr) 

betrieben wird. 

Haben die Unternehmen nach 2006 neue Reiseweitenermittlungen vorgenommen, können 
auch diese zugelassen werden. 

 
Wird bei Ablauf der Festschreibung der mittleren Reiseweite nachgewiesen, dass von den 
Durchschnittswerten dieser mittleren Reiseweite im Ausbildungsverkehr jeweils um mehr als 
25 vom Hundert (nach oben oder nach unten) abgewichen wird, sind der Berechnung des 
Ausgleichsbetrags die nachgewiesenen Werte zugrunde zu legen und festzuschreiben. Die 
Abweichung von dem Durchschnittswert für die mittlere Reiseweite ist nachzuweisen 

 
1. auf Grund der verkauften Streckenzeitfahrausweise nach den erfassten tatsächli- 

chen Entfernungen oder nach den mittleren Werten der Entfernungsstufen der ge- 
nehmigten Beförderungsentgelte oder 

2. durch Verkehrszählung oder 
3. in sonstiger geeigneter Weise. 

 
2.3.2 Durchschnittliche verkehrsspezifische Kosten 

 
Für die Festlegung der pauschalen Kostensätze gemäß Ziffer 2.3 gelten die in der Anlage 
zur PBefAusglV aufgeführten Kostenbestandteile. Soweit in dieser Anlage nichts anderes 
festgelegt ist, ist in Zweifelsfällen sinngemäß nach den Leitsätzen für die Preisermittlung auf 
Grund von Selbstkosten, Anlage zur Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentli- 
chen Aufträgen vom 21. November 1953 (BAnz. Nr. 244 vom 18. Dezember 1953) zu verfah- 
ren; hierbei bleiben kalkulatorische Kosten, soweit sie in der Anlage nicht ausdrücklich auf- 
geführt sind, außer Ansatz. Die Kostensätze in Cent/Pkm werden wie folgt festgelegt: 

 

 
 

Kostensatzgruppe  Kostensatz in Cent/Pkm für das Basis- 
jahr 2006 (letztmalige Festlegung 
durch das Land NRW) 

 

1 (Unternehmen, die überwiegend Orts- und 
Nachbarortslinienverkehr mit Straßenbahnen 
oder Obussen und Omnibussen betreiben.) 

 
 
 

26,05 

 

2 
 

(Unternehmen, die überwiegend Orts- und 
Nachbarortslinienverkehr mit Omnibussen in 
Gemeinden mit mehr als 100 000 Einwohnern 
betreiben.) 

 
 
 

 
20,36 

 

3 
 

(Unternehmen, die überwiegend Orts- und 
Nachbarortslinienverkehr mit Omnibussen in 
Gemeinden mit bis zu 100 000 Einwohnern 
betreiben.) 

 
 
 

 
17,16 

 

4 
 

(Unternehmen, die überwiegend sonstigen 
Linienverkehr (Überlandlinienverkehr) mit 
Omnibussen betreiben.) 

 
 
 

12,96 
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Diese Kostensätze unterliegen einer jährlichen Aktualisierung. Bei der Fortschreibung der 
Parameter bzw. der Indexierung übernimmt der Kreis zur Vereinfachung des Verfahrens die 
vom VRR jährlich neu bestimmten Werte. 

 
2.3.3 Erträge 

 
Als Erträge im Sinne von Ziffer 2.3 sind die Einnahmeansprüche des unter Ziffer 2.2 definier- 
ten Personenkreises aus der Einnahmeaufteilung der VGN und des VRR, die Einnahmen 
aus landesweiten und verbundübergreifenden Tarifen, die Einnahmen aus dem erhöhten 
Beförderungsentgelt im Ausbildungsverkehr und die von den Verkehrsunternehmen verein- 
nahmten Eigenanteile für Schülertickets gemäß § 97 SchulG NRW anzusetzen 

 
3. Berechnung des Finanzierungsbetrages 

 
3.1 
Das Land gewährt dem Kreis Wesel aus Landesmitteln eine jährliche Pauschale. Sie beträgt 
im Jahr 2011 landesweit 100 Millionen EUR und ab dem Jahr 2012 jährlich landesweit 130 
Millionen EUR. Der auf den Kreis Wesel entfallende Anteil ergibt sich gemäß der Aufteilung 
in Anlage 2 a VV-ÖPNVG NRW. 

 
Die Pauschale wird gemäß Anlage 2 a VV-ÖPNVG NRW auf die Aufgabenträger verteilt im 
Verhältnis des auf sie örtlich entfallenden Anteils an den landesweit für das Kalenderjahr 
2008 im Jahr 2009 festgesetzten Ausgleichsansprüchen nach § 45 a PBefG. Die Zuordnung 
der Ausgleichsansprüche der Verkehrsunternehmen, die im Gebiet mehrerer Aufgabenträger 
tätig sind, zum jeweiligen Aufgabenträger erfolgt nach dem auf ihn entfallenden Anteil an den 
vom Verkehrsunternehmen im Jahr 2008 insgesamt landesweit erbrachten Wagen- 
Kilometern im Straßenbahn- und OBusverkehr sowie im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen 
gemäß §§ 42, 43 Nummer 2 PBefG. 

 
3.2 
Der Kreis setzt den sich aus der Anlage 2 a VV-ÖPNVG NRW ergebenden Vomhundertsatz 
der auf den Kreis Wesel entfallenden Pauschale als Ausgleich zu den Kosten ein, die bei der 
Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs im Straßenbahn- 
, O-Busverkehr oder Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen gemäß §§ 42, 43 Nummer 2 PBefG 
entstehen und nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden. Maßstab für 
die Verteilung des Anteils der Pauschale nach Satz 1 an die Verkehrsunternehmen sind die 
Erträge im Ausbildungsverkehr des jeweiligen Jahres der Verkehrsunternehmen im Gebiet 
der jeweiligen Aufgabenträger. Die Zuordnung der Erträge der Verkehrsunternehmen, die im 
Gebiet mehrerer Aufgabenträger tätig sind, zum jeweiligen Aufgabenträger erfolgt nach dem 
auf ihn entfallenden Anteil an den vom Verkehrsunternehmen im jeweiligen Jahr insgesamt 
landesweit erbrachten Wagen-Kilometern im Straßenbahn- und O-Busverkehr sowie im Li- 
nienverkehr mit Kraftfahrzeugen gemäß §§ 42, 43 Nummer 2 PBefG. Reichen diese Finan- 
zierungsbeträge nicht aus, um sämtliche nach Ziffer 2 errechneten Ausgleichsansprüche zu 
erfüllen, werden diese im Verhältnis der Finanzierungsbeträge zur Summe aller nach Ziffer 2 
berechneten Ausgleichsbeträge gekürzt. Im Falle einer Änderung der Aufgabenträgerschaft 
sind die Anteile entsprechend anzupassen. 

 
3.3 
Im Jahr 2011 werden 12,5 vom Hundert der auf den Aufgabenträger entfallenen Ausbil- 
dungsverkehr-Pauschale diskriminierungsfrei anhand des Schlüssels der Ziffer 3.2 als weite- 
ren Ausgleich zu den Kosten, die bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen 
des Ausbildungsverkehrs im Straßenbahn-, O-Busverkehr oder Linienverkehr mit Kraftfahr- 
zeugen gemäß §§ 42, 43 Nummer 2 PBefG entstehen und nicht durch entsprechende Fahr- 
geldeinnahmen gedeckt werden, an die bedienenden öffentlichen und privaten Verkehrsun- 
ternehmen weitergeleitet. Dabei werden die im Rahmen der Abwicklung der Verteilung anfal- 
lenden Verwaltungskosten einbehalten. 
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Ab dem Jahr 2012 können die 12,5 %-Mittel abzüglich des Verwaltungskostenanteils für die 
Umsetzung des Höchsttarifs für andere Zwecke des ÖPNVG im Sinne des § 11a Abs. 3 
ÖPNVG verwendet werden. Die Mittel können dann wahlweise auch zur Finanzierung von 
Maßnahmen, die der Fortentwicklung von Tarif- und Verkehrsangeboten sowie Qualitätsver- 
besserungen im Ausbildungsverkehr dienen, oder für die mit der Abwicklung der Pauschale 
verbundenen Aufwendungen verwendet oder hierfür an öffentliche oder private Verkehrsun- 
ternehmen, Gemeinden, Zweckverbände oder juristische Personen des privaten Rechts, die 
Zwecke des ÖPNV verfolgen, weitergeleitet werden. Wird eine Verwendung der 12,5 %- 
Fördermittel für andere Zwecke als die Förderung des Höchsttarifs vorgenommen, erfolgt die 
Verteilung der Fördergelder jeweils im Rahmen eines Dienstleistungsauftrags nach der VO 
1370. 

 
Die Härtefallregelung des Erlasses des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen 
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen vom 21.12.2010 kann zur Anwendung kom- 
men. 


